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             Berufsbildungszentrum 

     des Landkreises  St. Wendel 

Zertifizierte Schule nach DIN EN ISO 9001:2015 

 
Anmeldezeitraum: 
 
 

Der Anmeldezeitraum beginnt mit dem 

2. Schulhalbjahr. 
 
 

 

 

Bei der Anmeldung sind vorzulegen: 
 

 Aufnahmeantrag 

 tabellarischer Lebenslauf mit Dar-

stellung des     Bildungs- und gege-

benenfalls Berufsweges 

 Lichtbild 

 Nachweis der Aufnahmevorausset-

zungen in beglaubigter Form 

 Kopie des Personalausweises 

Stundentafel 

 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur  

Verfügung: 
 

 

 

Dr.-Walter-Bruch-Schule  

Sozialpflegerischer Bereich 

Wendalinusstr. 26 

66606 St. Wendel 

 

Tel.:  06851 801-6830 
Fax:  06851 801-6840 
 

 

E-Mail: sbbz@dr-walter-bruch-schule.de 

Internet: www.dr-walter-bruch-schule.de 

 
 

 

 

 

 

 

Anmeldezeiten des Sekretariats: 

Täglich außer mittwochs: 

08:00 Uhr  –  12:00 Uhr 

Termine werden auch gerne für den Nach-

mittag vereinbart. 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zur Anmeldung 

entnehmen Sie bitte unserer Homepage. 

Gefördert als  

MEDIENSCHULE  

durch das Ministerium für Bildung und Kultur 



Berufsfachschule der Fachrichtung Ganztagsbetreuung 

 

Allgemeines  

Fachkräfte in der Ganztagsbetreuung kön-

nen in allen Bereichen der Ganztagesbe-

treuungsangebote tätig werden. Diese sind 

in der Regel Freiwillige Ganztagsschulen, 

(teil-)gebundene Ganztagsschulen sowie 

Horte. Insbesondere mit dem 2026 eintre-

tenden Recht auf Ganztagsgrundschulbe-

treuung wird der Bedarf an Fachkräften im 

Bereich der Betreuung an den Grundschu-

len steigen.  
 

Aufnahmevoraussetzungen 

Eintritt in die Fachstufe 1: 

 Hauptschulabschluss oder eine gleich-

wertige schulische oder berufspraktische 

Ausbildung 

 gesundheitliche Eignung für den Beruf 

 Erweitertes Führungszeugnis (nicht älter 

als 3 Monate bei Schulbeginn) 

 

Eintritt in die Fachstufe 2: 

 nach Abgang von einer Fachschule für 

Heilerziehungspflege oder Fachschule für 

Sozialpädagogik, jeweils nach Nichtzu-

lassung zur oder Nichtbestehen der ers-

ten Teilprüfung  

 gesundheitliche Eignung für den Beruf 

 Erweitertes Führungszeugnis (nicht älter 

als 3 Monate bei Schulbeginn) 

*) Das Fachpraktikum umfasst je 6 Wochen in Fachstufe 1 
und 2 und ist hälftig in den Schulferien zu absolvieren. 
 

 

 

Abschluss 

 Staatlich geprüfte sozialpädagogische As-

sistentin/staatlich geprüfter sozialpäda-

gogischer Assistent,  Schwerpunkt Ganz-

tagsbetreuung 

 unter bestimmten Voraussetzungen Er-

werb der Berechtigungen des Mittleren 

Bildungsabschlusses 

 

 

Abschlussprüfung 

Teil 1 (nach Fachstufe 1): 

 schriftliche Prüfungsfächer:  

Deutsch, Berufliche Kompetenz I, Berufli-

che Kompetenz II 

 max. eine mündliche Prüfung 

 

Teil 2 (nach Fachstufe 2): 

Mündliche Prüfung 

 

 

Fächer  

Berufsübergreifender Lernbereich 

Deutsch/Kommunikation 

Mathematik 

Fremdsprache 

Wirtschafts– und Sozialkunde 

Religionslehre/allgemeine Ethik 

Sport/Gesundheitsförderung 

Berufsbezogener Lernbereich  

(Fachstufe I und II) 

Berufliche Kompetenz I  

Berufliche Kompetenz II 

Fachpraktikum* 

Berufspraktische Ausbildung 

Unterstützender Lernbereich 

Individuelle Förderung, Lernbegleitung und/oder 

Begleitung der berufspraktischen Ausbildung 
Fachstufe 

1 und 2 

2 Jahre fachtheoretische Ausbil-

dung  inkl. 6 Wochen Praktikum 

Berufs-

praktische 

Ausbil-

dung 

1 Jahr Praktikum in einer geeig-

neten Einrichtung 


